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bebte vor Kälte, Ich zündete eine Zigarette an
und sagte zu mir: Verdammter Feigling» (S. 148).

Vom Anstaltsbetrieb aus gesehen ist die
Erkenntnis wichtig, «dass gute Einbrecher auch gute
Ausbrecher sind» (S. 159). Für den Kriminellen
bestehen aber doch wesentliche Unterschiede, weil die
Strafanstalt in ihrem gesamten Betrieb und all
ihren Schutzeinrichtungen auf ihn ausgerichtet ist,
was sich der Private und selbst grosse Unternehmungen

nicht im gleichen Ausmass leisten können.
Sehr negativ reagiert die Gesellschaft auf den

Raub. Und doch gab es auch sympathische und vom
Volk verehrte Räuber; und dazu gehören nicht nur
die von Schiller, wie die Ausführungen zur Soziologie

des Raubes zeigen (S. 166—176). «Wenn diese
Typen auftauchen und sich länger halten können,
als es in einer stabilen Gesellschaft möglich wäre,
so künden sie soziale Funktionsstörungen an, und
wenn das Volk ihnen verzeiht, so klagt es damit
die Zeit und die eigene Ohnmacht an» (S. 167).

Zwischen Raub und Notzucht bestehen ähnliche
Zusammenhänge wie zwischen Raubmord und
Lustmord. In Schiller's Räuber wird ein Nonnenkloster

überfallen, und Spiegelberg prahlt nicht
nur mit dem Silber, das er mitnahm, sondern auch
damit, dass die Nonnen noch neun Monate an seine
Spiessgesellen denken würden.

Schon die Kapitel über Diebstahl und Einbruch
enthalten wesentliche Daten über die Zusammenhänge

zwischen Krieg, Nachkriegszeit und
Eigentumsdelikten. Beim Raub wird uns dieser
Zusammenhang besonders eindringlich bewusst. «Was die
zurückgekehrten Soldaten, die Helden, taten, war
gut und nachahmenswert. Das Kriegsvorbild aber
ist, was die Jugendlichen erst langsam wieder lernen

mussten, etwas ganz anderes als das Friedensvorbild.

Wer dem Brand und dem Sprengstoff
entronnen war, hatte nicht mehr die alte Furcht
vor den Gefahren, mit denen der Staat die Bürger
auf geradem Wege zu halten sucht» (S. 173).

Die Arbeit v. Hentig's zeichnet sich aus durch
eine souveräne Beherrschung des behandelten Stoffes.

Die ganze Darstellung ist in ihrem logischen
Ablauf fesselnd und psychologisch überzeugend.
Die reiche Dokumentation verleiht der Arbeit ein
besonderes Gepräge und leistet einen wesentlichen
Beitrag zum Verständnis des kriminellen Menschen.

Dr. iur. Max Hess

Pro Infirmis vor der Presse

Man erhält manchmal den Eindruck, man wolle
der Oeffentlichkeit den Anblick Gebrechlicher und
den Umgang mit ihnen vorenthalten; hier geschah
das Gegenteil. Eine Demonstration von Taubstummen

bildete den Mittelpunkt der Pressekonferenz
der PRO INFIRMIS, die am 18. März in der
Taubstummenhilfe Zürich-Oerlikon stattfand und eine
grosse Zahl von Journalisten versammelte. Der
Präsident der Vereinigung, alt Regierungsrat Dr.
Robert Briner, umschrieb in seinem Einleitungsund

Begrüssungswort die gewaltige und zugleich
dankbare Aufgabe der Pro Infirmis, die mit der

Vereinigung der Anstaltsvorsteher des Kantons Zürich

Einladung zur Friihjahrsversammlung

29. April 1955 im Belvoir, Rüschlikon

10.00 Uhr Erledigung der statutarischen Geschäfte,
Berichte und Wahlen.

12.15 Uhr Mittagessen (Fr. 5.—).

14.30 Uhr Vortrag von Herrn Prof. Dr. Hans Biäsch:
Kommandowechsel im Heim
Verhältnis zwischen alten und neuen
Hauseltern.

Aufstellen von Richtlinien.
Diskussion.

09.20 Uhr I

_ ± -n i
„ „ Bus 65 ab Burkiiplatz, direkt Belvoir.

13.38 Uhr r
Bus 61 ab Bürkliplatz fährt häufiger, Endstation
Kirche Kilchberg, von dort schöner Spaziergang (ca.
15 Min.) zum Belvoir.

Auch Gäste und Mitglieder der Aufsichtskommissionen

sind freundlich willkommen.

Wir laden alle unsere Mitglieder herzlich ein ins
Belvoir zur FrühjahrsverSammlung. Der Vorstand.
(Keine Voranmeldung)

runden Zahl von 200 000 Gebrechlichen in unserem

Lande vielgestaltig genug ist.
Das für die Presse-Demonstration herausgegriffene

Thema «Taubstummenhilfe» erfuhr viererlei
Abwandlungen. «Taubstumme Kinder lernen
sprechen» war die erste, «Vorbereitung auf das
Berufsleben» die zweite Darbietung, die eine von
Herrn Binder, die andere von H. R. Walther
geleitet; über gehörlose Erwachsene als Helfer und
als Hilfesuchende sprachen Pfarrer Eduard Kolb
und Frl. E. Hüttinger, Fürsorgerin. Die Altersprobleme

bei Taubstummen behandelte O. Früh aus
Turbenthal.

Den nachstehenden Ausführungen sei nichts
vorweggenommen, wenn wir beifügen, dass sich
die Demonstrationen im Geiste völliger
Ungezwungenheit abspielten und so taktvoll gestaltet
wurden, dass sich die Vertreter der Presse, die ja
jeden Tag irgendwo an einer Besichtigung
teilnehmen und Vorträge anhören müssen, sichtlich
beeindruckt waren. Dass man dem Dreijährigen
mit dem Ausblasen einer brennenden Kerze die
Artikulation der Verschlusslaute p t k beibringt,
dass ein sechsjähriger taubstummer Knabe das
Wort AUTO an die Wandtafel schreiben kann, war
für die Aussenstehenden ebenso lehrreich wie die
Erklärung des taubstummen Lehrlings über die
Herstellung eines Klischees in der Klischeeanstalt
oder die Bekenntnisse der jungen taubstummen
Damenschneiderin zu ihrem schönen Beruf.
Einblick in die Arbeit des Taubstummenlehrers
erhielten die Gäste, als einem munteren Burschen der
Ausdruck «du schwindelst» erklärt wurde. Wie
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